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Textgegenüberstellung (Kunsttext*) 
 

Entwurf – Stand: 27.12.2011 

 
Gesetz 

über Betreiberpflichten zum Schutz der Umwelt1) 
LGBl.Nr. 20/2001, 5/20042), 26/20063), 3/20104), ../2012 

 
1. Abschnitt1) 
Allgemeines 

 
§ 1 

Anwendungsbereich, Allgemeines 

(1) Dieses Gesetz ist anzuwenden auf die im § 3 genannten IPPC-Anlagen, auf 
die im § 8 genannten Seveso-II-Betriebe und auf die im § 12a genannten berufli-
chen Tätigkeiten, wenn sie Umweltschäden verursachen. 

(2) Die Landesregierung hat durch Verordnung den Anwendungsbereich dieses 
Gesetzes zu erweitern, wenn dies zur Umsetzung des Rechts der Europäischen Uni-
on ins Landesrecht notwendig ist und es Anlagen, Betriebe oder berufliche Tätig-
keiten betrifft, deren Auswirkungen mit solchen vergleichbar sind, die bereits jetzt 
vom Anwendungsbereich dieses Gesetzes erfasst sind. 

                                                           
1) Fassung LGBl.Nr. 5/2004, 3/2010 
2) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 96/61/EG über die integrierte 

Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie der Richtlinie 
96/82/EG zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen 
Stoffen. 

3) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinien 2003/35/EG, 2003/87/EG, 
2003/105/EG, 2002/49/EG und 2001/42/EG. 

4) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinien 2004/35/EG und 2006/21/EG. 
 
*) Die beabsichtigten Änderungen sind im Korrekturmodus ersichtlich gemacht. 
 

(3) Dieses Gesetz gilt nicht für Angelegenheiten, in denen die Gesetzgebung 
Bundessache ist. Soweit IPPC-Anlagen oder Seveso-II-Betriebe in den Geltungsbe-
reich der Gewerbeordnung 1994, des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002, des Emissi-
onsschutzgesetzes für Kesselanlagen, des Luftfahrtgesetzes oder des Mineralroh-
stoffgesetzes fallen, ist nur der vierte Abschnitt dieses Gesetzes, einschließlich der 
dazugehörigen Straf- und Übergangsbestimmungen, anzuwenden. 
 

§ 21) 
Begriffe 

(1) Im Sinne des zweiten Abschnittes dieses Gesetzes (IPPC-Anlagen) bedeutet 
a) „Umweltverschmutzung“: die durch menschliche Tätigkeiten direkt oder indirekt 

bewirkte Freisetzung von Stoffen, Erschütterungen, Wärme oder Lärm in Luft, 
Wasser oder Boden, die der menschlichen Gesundheit oder der Umweltqualität 
schaden oder zu einer Schädigung von Sachwerten oder zu einer unzumutbaren 
Beeinträchtigung oder Störung des durch die Umwelt bedingten Wohlbefindens 
eines gesunden, normal empfindenden Menschen oder von anderen zulässigen 
Nutzungen der Umwelt führen können; 

b) „Stand der Technik“: der auf den einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen beruhende Entwicklungsstand fortschrittlicher technologischer Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit erprobt und er-
wiesen ist; bei der Bestimmung des Standes der Technik sind insbesondere ver-
gleichbare Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen heranzuziehen, wel-
che am wirksamsten zur Erreichung eines allgemein hohen Schutzniveaus für 
die Umwelt insgesamt sind; die Verhältnismäßigkeit zwischen dem Aufwand für 
die im jeweiligen wirtschaftlichen Sektor erforderlichen technischen Maßnah-
men und dem dadurch bewirkten Nutzen für die jeweils zu schützenden Interes-
sen ist zu berücksichtigen; im Einzelfall sind auch die Kriterien des Anhanges 
IV der Richtlinie 96/61/EG des Rates über die integrierte Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung zu berücksichtigen; 

c) „wesentliche Änderung einer Anlage“: eine solche Änderung, die erhebliche 
nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt haben kann oder für sich genommen 
einen Schwellenwert nach § 3 erreicht;  

d) „Anlageninhaber“: jede natürliche oder juristische Person, die die Anlage be-
treibt oder besitzt oder der die ausschlaggebende wirtschaftliche Verfügungs-
macht über den technischen Betrieb der Anlage übertragen worden ist. 
(2) Im Sinne des dritten Abschnittes dieses Gesetzes (Seveso-II-Betriebe) be-

deutet 
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a) „Inhaber eines Betriebes“: jede natürliche oder juristische Person, die einen Be-
trieb oder eine technische Anlage betreibt oder besitzt oder der maßgebliche 
wirtschaftliche Verfügungsgewalt hinsichtlich des technischen Betriebes über-
tragen worden ist; 

b) „Betrieb“: der unter der Aufsicht eines Inhabers stehende Bereich, in dem ge-
fährliche Stoffe in einer oder in mehreren technischen Anlagen vorhanden sind, 
einschließlich gemeinsamer oder verbundener Infrastrukturen und Tätigkeiten; 

c) „technische Anlage“: eine technische Einheit innerhalb eines Betriebes, in der 
gefährliche Stoffe hergestellt, verwendet, gehandhabt oder gelagert werden; sie 
umfasst alle Einrichtungen, Bauwerke, Rohrleitungen, Maschinen, Werkzeuge, 
Lager, Privatgleisanschlüsse, Hafenbecken oder Umschlageinrichtungen, die für 
den Betrieb der technischen Anlage erforderlich sind; 

d) „gefährliche Stoffe“: Stoffe, Gemische oder Zubereitungen, die im Anhang I 
Teil 1 der Richtlinie 96/82/EG des Rates zur Beherrschung der Gefahren bei 
schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen aufgeführt sind oder die die im An-
hang I Teil 2 dieser Richtlinie festgelegten Kriterien erfüllen und als Rohstoff, 
Endprodukt, Nebenprodukt, Rückstand oder Zwischenprodukt vorhanden sind, 
einschließlich derjenigen, bei denen vernünftigerweise davon auszugehen ist, 
dass sie bei einem Unfall anfallen; 

e) „schwerer Unfall“: ein Ereignis, das sich aus unkontrollierten Vorgängen in ei-
nem unter den dritten Abschnitt dieses Gesetzes fallenden Betrieb ergibt (z.B. 
eine Emission, ein Brand oder eine Explosion größeren Ausmaßes), das unmit-
telbar oder später innerhalb oder außerhalb des Betriebes zu einer ernsten Ge-
fahr für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt führt und bei dem ein 
oder mehrere gefährliche Stoffe beteiligt sind; 

f) „Vorhandensein von gefährlichen Stoffen“: das in einem Betrieb technisch mög-
liche Vorhandensein eines gefährlichen Stoffes oder das in einem Betrieb bei 
einem außer Kontrolle geratenen industriell-chemischen Produktionsverfahren 
mögliche Entstehen eines gefährlichen Stoffes, jeweils in einem mindestens die 
im Anhang I Teil 1 oder 2 der Richtlinie 96/82/EG festgelegte Mengenschwelle 
erreichenden Ausmaß; 

g) „Gefahr“: das Wesen eines gefährlichen Stoffes oder einer konkreten Situation, 
das darin besteht, der menschlichen Gesundheit oder der Umwelt Schaden zufü-
gen zu können; 

h) „Lagerung“: das Vorhandensein einer Menge gefährlicher Stoffe zum Zweck 
der Einlagerung, der Hinterlegung zur sicheren Aufbewahrung oder der Lager-
haltung. 
(3) Im Sinne des vierten Abschnittes dieses Gesetzes (Umwelthaftung) bedeutet 

a) „natürliche Lebensräume“: die Lebensräume der Arten, die im Art. 4 Abs. 2 
oder im Anhang I der Richtlinie 79/409/EWG oder im Anhang II der Richtlinie 
92/43/EWG aufgelistet sind; weiters die Lebensräume, die im Anhang I der 
Richtlinie 92/43/EWG aufgelistet sind; schließlich die Fortpflanzungs- oder Ru-
hestätten der Arten, die im Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgelistet sind; 

b) „geschützte Arten“: die Arten, die im Art. 4 Abs. 2 oder im Anhang I der Richt-
linie 79/409/EWG aufgelistet sind; weiters die Arten, die in den Anhängen II 
oder IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgelistet sind;  

c) „Schädigung natürlicher Lebensräume und geschützter Arten“: jede erhebliche 
Verschlechterung eines günstigen Erhaltungszustandes oder jede erhebliche Er-
schwernis zur Erreichung oder Beibehaltung eines günstigen Erhaltungszustan-
des der geschützten Art oder des natürlichen Lebensraumes; die Erheblichkeit 
der Verschlechterung oder der Erschwernis ist mit Bezug auf den Ausgangszu-
stand unter Berücksichtigung der Kriterien gemäß Anhang I der Richtlinie 2004/ 
35/EG zu ermitteln; 

d) „Erhaltungszustand eines natürlichen Lebensraumes“: alle Einwirkungen, die 
ihn und die darin vorkommenden charakteristischen Arten beeinflussen und sich 
langfristig auf seine natürliche Verbreitung, seine Struktur, seine Funktionen 
und das Überleben seiner charakteristischen Arten im europäischen Gebiet der 
EU-Mitgliedstaaten, in Österreich oder im natürlichen Verbreitungsgebiet des 
betreffenden Lebensraumes auswirken können; der Erhaltungszustand eines na-
türlichen Lebensraumes ist „günstig“, wenn sein natürliches Verbreitungsgebiet 
sowie die Flächen, die er in diesem Gebiet einnimmt, beständig sind oder sich 
ausdehnen, und wenn die für seinen langfristigen Fortbestand notwendige Struk-
tur und spezifischen Funktionen bestehen und in absehbarer Zukunft weiter be-
stehen werden und wenn der Erhaltungszustand der für ihn charakteristischen 
Arten günstig ist; 

e) „Erhaltungszustand einer Art“: alle Einwirkungen, die die Art beeinflussen und 
sich langfristig auf die Verbreitung und Größe der Population im europäischen 
Gebiet der EU-Mitgliedstaaten, in Österreich oder im natürlichen Verbreitungs-
gebiet der Art auswirken; der Erhaltungszustand einer Art ist „günstig“, wenn 
aufgrund der Daten über die Populationsdynamik der Art anzunehmen ist, dass 
diese Art ein lebensfähiges Element ihres natürlichen Lebensraums ist und lang-
fristig weiterhin sein wird, dass das natürliche Verbreitungsgebiet der Art weder 
abnimmt noch in absehbarer Zukunft vermutlich abnehmen wird und dass ein 
genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich weiterhin vor-
handen sein wird, um langfristig ein Überleben dieser Art zu sichern; 
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f) „Schädigung des Bodens“: jede direkte oder indirekte Einbringung von Stoffen, 
Zubereitungen, Organismen oder Mikroorganismen in, auf oder unter den Grund, 
die ein erhebliches Risiko einer Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit 
verursacht; 

g) „berufliche Tätigkeit“: jede Tätigkeit, die im Rahmen einer wirtschaftlichen Tä-
tigkeit, einer Geschäftstätigkeit oder eines Unternehmens ausgeübt wird, unab-
hängig davon, ob sie privat- oder öffentlich-rechtlichen Bestimmungen unterliegt 
und ob sie mit oder ohne Erwerbszweck ausgeübt wird; 

h) „Betreiber einer beruflichen Tätigkeit“: eine natürliche oder juristische Person, 
die eine berufliche Tätigkeit – allein oder mittels Gehilfen – ausübt oder bestimmt, 
einschließlich der Person, welche die Zulassung oder Genehmigung für die be-
rufliche Tätigkeit besitzt oder diese Tätigkeit anmeldet; wenn die berufliche Tä-
tigkeit nicht mehr ausgeübt wird und der bisherige Betreiber nicht mehr heran-
gezogen werden kann, dann tritt an seine Stelle der Eigentümer (jeder Miteigen-
tümer) der Liegenschaft, von der die Schädigung ausgeht, wenn er den Anlagen 
oder Maßnahmen, von denen die Schädigung ausgeht, zugestimmt oder sie frei-
willig geduldet hat und ihm zumutbare Abwehrmaßnahmen unterlassen hat. 
(4) Umweltorganisationen im Sinne dieses Gesetzes sind Vereine oder Stiftun-

gen, die gemäß § 19 Abs. 7 des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes als Um-
weltorganisationen anerkannt und zur Ausübung der Parteienrechte in Vorarlberg 
befugt sind. 

(5) Die in diesem Gesetz verwendeten personenbezogenen Ausdrücke umfassen 
Frauen und Männer gleichermaßen. Sie sind bei der Anwendung auf bestimmte Per-
sonen in der jeweils geschlechtsbezogenen Form zu verwenden. 

 
2. Abschnitt1) 
IPPC-Anlagen 

 
§ 31) 

Anwendungsbereich, IPPC-Anlagen 

Dieser Abschnitt ist anzuwenden auf  
a) Feuerungsanlagen einschließlich Dampfkesselanlagen oder Gasturbinen mit ei-

ner Feuerungswärmeleistung von über 50 MW; 
b) Anlagen zur Intensivhaltung oder -aufzucht von Geflügel oder Schweinen mit 

mehr als 
1. 40.000 Plätzen für Geflügel 

                                                           
1) Fassung LGBl.Nr. 5/2004 

2. 2.000 Plätzen für Mastschweine (Schweine über 30 kg) oder 
3. 750 Plätze für Säue; 

c) Anlagen zur Behandlung und Verarbeitung von Milch, wenn die eingehende 
Milchmenge 200 t pro Tag übersteigt (Jahresdurchschnittswert); 

d) Anlagen zum Schlachten mit einer Schlachtkapazität (Tierkörper) von mehr als 
50 t pro Tag; 

e) Anlagen zur Beseitigung oder Verwertung von Tierkörpern und tierischen Ab-
fällen mit einer Verarbeitungskapazität von mehr als 10 t pro Tag; 

f) alle sonstigen Anlagen, die im Anhang I der Richtlinie des Rates über die integ-
rierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung 96/61/EG an-
geführt sind. 

 
§ 42) 

Bewilligungspflicht, Antragsvoraussetzungen und Anzeige 

(1) Die Errichtung oder wesentliche Änderung einer von diesem Abschnitt er-
fassten Anlage bedarf einer Bewilligung der Behörde. 

(2) Der Antrag auf Bewilligung hat darzustellen: 
a) die Anlage sowie Art und Umfang der Tätigkeiten; 
b) die Roh- und Hilfsstoffe, sonstige Stoffe und Energie, die in der Anlage ver-

wendet oder erzeugt werden; 
c) die Emissionsquellen der Anlage; 
d) den Zustand des Anlagengeländes; 
e) die Art und Menge der zu erwartenden Emissionen der Anlage;  
f) die zu erwartenden erheblichen Auswirkungen der Emissionen auf die Umwelt;  
g) die Maßnahmen zur Überwachung der Emissionen; 
h) die Maßnahmen zur Vermeidung oder, sofern dies nicht möglich ist, Verminde-

rung der Emissionen; 
i) die Maßnahmen zur Vermeidung und Verwertung der von der Anlage erzeugten 

Abfälle; 
j) die sonstigen Maßnahmen zur Erfüllung der Voraussetzungen gemäß § 6; 
k) eine Übersicht über die wichtigsten von der antragstellenden Person allenfalls 

geprüften Alternativen. 
(3) Der Antrag muss ferner eine allgemein verständliche Zusammenfassung der 

Angaben nach Abs. 2 enthalten. 

                                                           
2)  Fassung LGBl.Nr. 5/2004, 26/2006 
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(4) Nicht von Abs. 1 erfasste Änderungen, die Auswirkungen auf die Umwelt 
haben können, sind der Behörde spätestens vier Wochen vor ihrer Ausführung an-
zuzeigen.   

§ 51) 
Beteiligung der Öffentlichkeit,  

grenzüberschreitende Auswirkungen 

(1) Die Behörde hat den Bewilligungsantrag und die wichtigsten entscheidungs-
relevanten Unterlagen, die der Behörde vorliegen, mindestens sechs Wochen lang 
zur allgemeinen Einsicht während der Amtsstunden aufzulegen; die Auflage ist im 
Amtsblatt für das Land Vorarlberg kundzumachen. Der Bewilligungsantrag ist 
Menschen mit schwerer Sehbehinderung während der Auflagefrist auf Verlangen zu 
erläutern. Während der Auflagefrist kann jede Person bei der Behörde zum Bewil-
ligungsantrag schriftlich Stellung nehmen. Darauf ist in der Kundmachung über die 
Auflage hinzuweisen. Weiters hat die Kundmachung einen Hinweis zu enthalten, 
dass gegebenenfalls Konsultationen gemäß Abs. 2 bis 4 erforderlich sind und die 
Entscheidung mit Bescheid erfolgt. 

 (2) Wenn die Verwirklichung eines Vorhabens erhebliche Auswirkungen auf 
die Umwelt eines ausländischen Staates haben könnte oder wenn ein solcher Staat 
ein diesbezügliches Ersuchen stellt, hat die Behörde diesen Staat spätestens, wenn 
die Bekanntgabe nach Abs. 1 erfolgt, über das Vorhaben zu benachrichtigen. In die-
sem Fall sind verfügbare Informationen über mögliche grenzüberschreitende Aus-
wirkungen und über den Ablauf des Verfahrens zu erteilen. Dem Staat ist eine an-
gemessene Frist für die Mitteilung einzuräumen, ob er am Verfahren teilzunehmen 
wünscht. 

(3) Wünscht der Staat am Verfahren teilzunehmen, so sind ihm die Antragsun-
terlagen zuzuleiten und ist ihm eine angemessene Frist zu Stellungnahme einzuräu-
men, die es ihm ermöglicht, seinerseits den Antrag der Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen und ihr Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Erforderlichenfalls sind 
Konsultationen über mögliche grenzüberschreitende Auswirkungen und allfällige 
Maßnahmen zur Vermeidung oder Verminderung schädlicher grenzüberschreiten-
der Umweltauswirkungen zu führen. Einem solchen Staat sind ferner die Ergebnisse 
des Ermittlungsverfahrens und die Entscheidung über den Bewilligungsantrag zu 
übermitteln. 

(4) Die Abs. 2 und 3 gelten für Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie 
Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum. Für an-

                                                           
1)  Fassung LGBl.Nr. 5/2004, 26/2006 

dere Staaten gelten sie nur nach Maßgabe des Grundsatzes der Gegenseitigkeit. Be-
sondere staatsvertragliche Regelungen bleiben unberührt. 

 
§ 5a1) 

Parteistellung 

(1) Parteistellung in einem Bewilligungsverfahren nach § 4 Abs. 1 haben neben 
der antragstellenden Person 
a) der Naturschutzanwalt oder die Naturschutzanwältin;  
b) Umweltorganisationen, soweit sie während der Auflagefrist nach § 5 Abs. 1 

schriftlich Einwendungen erhoben haben;  
c) Umweltorganisationen aus einem ausländischen Staat bei Vorliegen der Voraus-

setzungen nach Abs. 2. 
(2) Umweltorganisationen aus einem ausländischen Staat haben nur Parteistellung,  

a) sofern eine Benachrichtigung des ausländischen Staates nach § 5 Abs. 2 erfolgt ist;  
b) sofern das Vorhaben voraussichtlich Auswirkungen auf jenen Teil der Umwelt 

des ausländischen Staates hat, für dessen Schutz die Umweltorganisation eintritt; 
c) sofern sich die Umweltorganisation im ausländischen Staat am Bewilligungsver-

fahren beteiligen könnte, wenn das Vorhaben dort vorgesehen wäre, und 
d) soweit sie während der Auflagefrist nach § 5 Abs. 1 schriftlich Einwendungen 

erhoben haben. 
(3) Parteien nach Abs. 1 lit. a bis c können die Einhaltung von Umweltvorschrif-

ten im Verfahren geltend machen; es wird ihnen das Recht eingeräumt, Rechtsmittel 
zu ergreifen. Dem Naturschutzanwalt steht überdies das Recht zu, Beschwerde an 
den Verwaltungsgerichtshof gemäß Art. 131 Abs. 2 B-VG zu erheben. 
 

§ 61) 
Bewilligung, Kenntnisnahme der Anzeige 

(1) Bei der Entscheidung sind die eingelangten Stellungnahmen (§ 5 Abs. 1 und 4) 
in angemessener Weise zu berücksichtigen. Die Bewilligung darf nur erteilt werden, 
wenn die Anlage so errichtet, betrieben und aufgelassen wird, dass 
a) alle geeigneten Vorsorgemaßnahmen gegen Umweltverschmutzungen (§ 2 Abs. 1 

lit. a), insbesondere durch den Einsatz von dem Stand der Technik (§ 2 Abs. 1 
lit. b) entsprechenden technologischen Verfahren, Einrichtungen und Betriebs-
weisen, getroffen werden; 

                                                           
1)  Fassung LGBl.Nr. 26/2006 
1) Fassung LGBl.Nr. 5/2004, 26/2006 
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b) keine erheblichen Umweltverschmutzungen verursacht werden; 
c) die Entstehung von Abfällen vermieden oder diese verwertet werden, oder, 

wenn dies aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht möglich ist, be-
seitigt werden, wobei Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden oder zu ver-
mindern sind; 

d) Energie effizient verwendet wird; 
e) die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um Unfälle zu verhindern und 

deren Folgen zu begrenzen; 
f) die erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, um bei der Auflassung der 

Anlage die Gefahr einer Umweltverschmutzung zu vermeiden und um einen zu-
frieden stellenden Zustand des Anlagengeländes herzustellen. 
(2) Soweit nicht bereits nach Abs. 1 erforderlich, hat der Bescheid, mit dem eine 

Anlage nach Abs. 1 bewilligt wird, insbesondere zu enthalten: 
a) Emissionsgrenzwerte für Schadstoffe des Anhanges III der Richtlinie 96/61/EG, 

die von der Anlage in relevanter Menge emittiert werden können; dabei ist die 
mögliche Verlagerung der Verschmutzung von einem Medium (Wasser, Luft, 
Boden) in ein anderes zu berücksichtigen, um zu einem hohen Schutzniveau der 
Umwelt insgesamt beizutragen; gegebenenfalls können diese Emissionsgrenz-
werte durch äquivalente Parameter oder äquivalente technische Maßnahmen er-
weitert oder ersetzt werden; bei der Festlegung von Emissionsgrenzwerten für 
Anlagen nach § 3 lit. b sollen praktische Überlegungen berücksichtigt werden, 
die diesen Anlagen angemessen sind; die im Bewilligungsbescheid festgelegten 
Emissionsgrenzwerte und die äquivalenten Parameter oder Maßnahmen sind auf 
den Stand der Technik zu stützen; hiebei sind die technische Beschaffenheit der 
betreffenden Anlage, ihr Standort und die jeweiligen örtlichen Umweltbedin-
gungen sowie gemeinschaftsrechtlich festgelegte Emissionsgrenzwerte zu be-
rücksichtigen; 

b) erforderlichenfalls vorübergehende Ausnahmen von den Anforderungen der 
lit. a, sofern ein entsprechender Sanierungsplan vorliegt und bewilligt wird und 
die Umsetzung des Projekts zu einer Verminderung der Umweltverschmutzung 
führt; der Sanierungsplan hat die Einhaltung der Anforderungen gemäß lit. a 
binnen sechs Monaten sicherzustellen; 

c) Anforderungen an die Überwachung der Emissionen (einschließlich der Mess-
methode, der Messhäufigkeit, der Bewertungsverfahren und der Information der 
Behörde); bei Anlagen nach § 3 lit. b sollen die Anforderungen unter Berück-
sichtigung einer Kosten-Nutzen-Analyse festgelegt werden; 

d) erforderlichenfalls geeignete Auflagen zum Schutz des Bodens; 

e) Maßnahmen für andere als normale Betriebsbedingungen (z.B. das Anfahren, 
das unbeabsichtigte Austreten von Stoffen, Störungen oder das Abfahren), wenn 
damit eine Gefahr für die Umwelt verbunden sein könnte; 

f) über den Stand der Technik hinausgehende bestimmte Auflagen, wenn und so-
weit dies zur Verhinderung des Überschreitens eines gemeinschaftsrechtlich 
festgelegten Immissionsgrenzwertes erforderlich ist; 

g) erforderlichenfalls Auflagen für Vorkehrungen zur weitestgehenden Verminde-
rung der weiträumigen oder grenzüberschreitenden Verschmutzung. 
(3) Verfügt der Betreiber einer Anlage über eine Genehmigung zur Emission von 

Treibhausgasen nach § 4 des Emissionszertifikategesetzes, entfällt die Festlegung von 
Emissionsgrenzwerten für direkte Emissionen dieses Gases, es sei denn, dies ist er-
forderlich, um sicherzustellen, dass keine erhebliche lokale Umweltverschmutzung 
bewirkt wird. 

(4) Die Behörde hat die Bewilligung zur allgemeinen Einsicht während der 
Amtsstunden aufzulegen und im Internet auf ihrer Homepage für die Allgemeinheit 
abrufbar zu halten. Im Amtsblatt für das Land Vorarlberg ist auf die Auflage bei der 
Behörde und die Fundstelle im Internet hinzuweisen. Die Kundmachung im Amts-
blatt hat auch einen Hinweis auf die erfolgte Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 5 
Abs. 1 zu enthalten. Der § 5 Abs. 1 zweiter Satz gilt sinngemäß. 

 (5) Die Anzeige einer Änderung nach § 4 Abs. 4 ist, wenn dies die nach Abs. 1 
geschützten Interessen erfordern, unter Erteilung geeigneter Auflagen zur Wahrung 
dieser Interessen zur Kenntnis zu nehmen. 

 
§ 71) 

Anpassungsmaßnahmen und Information der Behörde 

(1) Der Anlageninhaber hat innerhalb einer Frist von jeweils zehn Jahren zu 
prüfen, ob sich der Stand der Technik (§ 2 Abs. 1 lit. b) wesentlich geändert hat und 
gegebenenfalls unverzüglich die erforderlichen, wirtschaftlich verhältnismäßigen 
Anpassungsmaßnahmen zu treffen. Er hat die Behörde über die getroffenen Maß-
nahmen zu informieren. 

(2) Hat der Anlageninhaber Maßnahmen im Sinne des Abs. 1 nicht ausreichend 
getroffen, so hat die Behörde entsprechende Maßnahmen mit Bescheid anzuordnen. 
Zu diesem Zweck überprüft die Behörde regelmäßig die Bewilligungsauflagen auf 
ihre Einhaltung und ihre Anpassung an den Stand der Technik. 

(3) Die Behörde hat auch vor Ablauf der Zehnjahresfrist entsprechende Maß-
nahmen im Sinne des Abs. 1 mit Bescheid anzuordnen, wenn 
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a) sich wesentliche Veränderungen des Standes der Technik (§ 2 Abs. 1 lit. b) er-
geben haben, die eine erhebliche Verminderung der Emissionen ermöglichen, 
ohne unverhältnismäßig hohe Kosten zu verursachen, 

b) die Betriebssicherheit des Verfahrens oder der Tätigkeit die Anwendung anderer 
Techniken erfordert, oder 

c) die durch die Anlage verursachte Umweltverschmutzung so stark ist, dass neue 
Emissionsgrenzwerte festgelegt werden müssen. 
(4) Die Behörde hat den Entwurf eines Bescheides nach Abs. 3 lit. c und die 

wichtigsten entscheidungsrelevanten Unterlagen, die der Behörde vorliegen, zur 
allgemeinen Einsicht aufzulegen und die Auflage kundzumachen. Die §§ 5 Abs. 1, 
5a und 6 Abs. 1 erster Satz gelten sinngemäß. 

(5) Die vom Anlageninhaber nach Abs. 1 getroffenen Maßnahmen sowie Be-
scheide nach Abs. 2 und 3 sind von der Behörde öffentlich bekanntzumachen; der § 6 
Abs. 4 gilt sinngemäß. 

(6) Der Anlageninhaber hat die Behörde, soweit nicht der dritte Abschnitt dieses 
Gesetzes anzuwenden ist, regelmäßig über die Ergebnisse der Überwachung der 
Emissionen der betreffenden Anlage zu informieren. Störfälle und Unfälle mit er-
heblichen Umweltauswirkungen sind unverzüglich zu melden. 

(7) Weiters ist der Anlageninhaber verpflichtet, der Behörde Meldungen gemäß 
Art. 5 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EG) Nr. 166/2006 zu erstatten, und zwar für das 
jeweilige Berichtsjahr bis spätestens 30. April des Folgejahres. Die Landesregie-
rung kann über Inhalt und Form der Meldungen und über die Art der Übermittlung 
mit Verordnung nähere Bestimmungen erlassen. 

§ 7a1) 
Strategische Lärmkarten, Aktionspläne 

(1) Falls ein Ballungsraum im Sinne der Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung 
und Bekämpfung von Umgebungslärm (Umgebungslärmrichtlinie) vorliegt, hat die 
Landesregierung  
a) bis spätestens 31. Mai 2012 eine Karte zur Gesamtbewertung der Belastung in 

diesem Gebiet auszuarbeiten, die auf den Lärm von IPPC-Anlagen (§ 3) zurück-
zuführen ist; § 50b Abs. 2 bis 5 des Straßengesetzes gilt sinngemäß; 

b) auf der Grundlage der strategischen Lärmkarte nach lit. a bis spätestens 30. Juni 
2013 einen Plan zur Regelung der Lärmprobleme und von Lärmauswirkungen, er-
forderlichenfalls einschließlich der Lärmminderung, (Aktionspläne) auszuarbeiten; 
die §§ 50c Abs. 2 und 4 bis 6 sowie 50d bis 50f des Straßengesetzes gelten sinn-
gemäß. 
(2) Bei Vorliegen der sinngemäß anzuwendenden Voraussetzungen des § 10a 

des Raumplanungsgesetzes ist der Aktionsplan vor seiner Erlassung oder Änderung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem 2. Abschnitt des II. Hauptstückes 
des Raumplanungsgesetzes zu unterziehen; § 50e Abs. 2 des Straßengesetzes ist an-
zuwenden. 

 
§ 7b1) 

Ausländische Verfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung 

Wenn ein ausländischer Staat nach der Richtlinie 96/61/EG im Rahmen eines in 
diesem Staat durchzuführenden Verfahrens aufgrund von Auswirkungen des Vor-
habens auf die Umwelt des Landes Vorarlberg Antragsunterlagen übermittelt, hat 
die Landesregierung den § 5 Abs. 1 erster bis vierter Satz sinngemäß anzuwenden. 
Besondere staatsvertragliche Regelungen bleiben unberührt. 

 
3. Abschnitt2) 

Betriebe mit gefährlichen Stoffen  
(Seveso-II-Betriebe) 

 
§ 82) 

Anwendungsbereich, Seveso-II-Betriebe 
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Dieser Abschnitt gilt für Betriebe, in denen entsprechend dem Anhang I der 
Richtlinie 96/82/EG die dort angeführten gefährlichen Stoffe mindestens in einer 
a) im Teil 1 Spalte 2 oder Teil 2 Spalte 2 oder 
b) im Teil 1 Spalte 3 oder Teil 2 Spalte 3 
angegebenen Menge vorhanden sind; unter den im Anhang I der Richtlinie 96/82/EG 
genannten Bedingungen findet auch die Regel über das Addieren von Mengen ge-
fährlicher Stoffe Anwendung. 
 

§ 91) 
Allgemeine Pflichten des Betriebsinhabers 

(1) Der Inhaber eines Betriebes (§ 2 Abs. 2 lit. a) gemäß § 8 hat alle nach dem 
Stand der Technik notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um schwere Unfälle zu 
verhüten und deren Folgen für Mensch und Umwelt zu begrenzen. 

(2) Spätestens drei Monate vor Inbetriebnahme eines Betriebes gemäß § 8, bei 
Betrieben, die erst zu einem Zeitpunkt nach deren Inbetriebnahme in den Anwen-
dungsbereich dieses Abschnitts fallen (§ 8), spätestens drei Monate nach diesem 
Zeitpunkt, hat dessen Inhaber der Behörde mitzuteilen: 
a) Name, Sitz und Anschrift des Betriebsinhabers sowie vollständige Anschrift des 

Betriebes; 
b) Name und Funktion der für den Betrieb verantwortlichen Person; 
c) ausreichende Angaben zur Identifizierung oder zur Kategorie gefährlicher Stoffe; 
d) Mengen und physikalische Form der gefährlichen Stoffe; 
e) Ort und Art der Aufbewahrung der gefährlichen Stoffe im Betrieb; 
f) die im Betrieb ausgeübten oder beabsichtigten Tätigkeiten; 
g) Beschreibung der unmittelbaren Umgebung des Betriebes unter Berücksichti-

gung der Faktoren, die einen schweren Unfall auslösen oder dessen Folgen er-
höhen können (Domino-Effekte). 
(3) Der Inhaber eines Betriebes gemäß § 8 hat der Behörde unverzüglich mitzu-

teilen: 
a) die wesentliche Vergrößerung der Menge und die wesentliche Änderung der Be-

schaffenheit oder der physikalischen Form der vorhandenen gefährlichen Stoffe 
(Abs. 2 lit. d); 

b) die Änderung der Verfahren, bei denen gefährliche Stoffe eingesetzt werden; 
c) die Änderung des Betriebes oder einer technischen Anlage, aus der sich erhebli-

che Auswirkungen auf die Gefahren im Zusammenhang mit schweren Unfällen 
ergeben könnten, und 
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d) die Schließung technischer Anlagen. 
 (4) Der Inhaber eines bestehenden Betriebes hat, falls erforderlich, zusätzlich 

zu den Maßnahmen gemäß Abs. 1 technische Maßnahmen zur Verhütung schwerer 
Unfälle und zur Begrenzung deren Folgen für Mensch und Umwelt zu ergreifen, 
damit die Gefährdung der Bevölkerung aus diesem Betrieb nicht zunimmt. 

(5) Nach einem schweren Unfall hat der Inhaber eines Betriebes gemäß § 8 un-
verzüglich in der am besten geeigneten Weise 
a) alle erforderlichen Abhilfemaßnahmen zu treffen; 
b) die notwendigen Sofortmaßnahmen sowie alle notwendigen Schritte, um die 

mittel- und langfristigen Unfallfolgen abzumildern, zu ergreifen; 
c) Maßnahmen zu treffen, um eine Wiederholung eines solchen Unfalls zu vermeiden; 
d) die Behörde über den schweren Unfall zu unterrichten und die Umstände des 

Unfalls, die beteiligten gefährlichen Stoffe und deren Menge, die zur Beurtei-
lung der Unfallfolgen für Mensch und Umwelt verfügbaren Daten sowie die 
gemäß lit. a bis c ergriffenen und geplanten Maßnahmen mitzuteilen; auf Ver-
langen der Behörde hat der Inhaber des Betriebes dieser auch darüber hinausge-
hende, zur vollständigen Analyse des schweren Unfalls erforderliche Informati-
onen zu übermitteln; 

e) die der Behörde mitgeteilten Informationen zu aktualisieren, wenn sich bei einer 
eingehenderen Untersuchung zusätzliche Fakten ergeben. 

 
§ 101) 

Sicherheitskonzept, Sicherheitsbericht und interner Notfallplan 

(1) Der Inhaber eines Betriebes gemäß § 8 lit. a hat unverzüglich ein Konzept 
zur Verhütung schwerer Unfälle (Sicherheitskonzept) auszuarbeiten, zu verwirkli-
chen und zur Einsicht der Behörde bereitzuhalten; falls der Betrieb erst zu einem 
Zeitpunkt nach dessen Inbetriebnahme in den Anwendungsbereich dieses Abschnitts 
fällt (§ 8 lit. a), hat dies spätestens innerhalb von drei Monaten nach diesem Zeit-
punkt zu erfolgen. Die Verwirklichung des Sicherheitskonzeptes und gegebenen-
falls die Änderung des Sicherheitskonzeptes sind nachzuweisen. 

(2) Das Sicherheitskonzept hat aus einer Darstellung der Gesamtziele und allge-
meinen Grundsätze des Inhabers eines Betriebes zur Verhütung schwerer Unfälle und 
zur Begrenzung der Folgen schwerer Unfälle zu bestehen. Es soll durch geeignete 
Mittel, Organisation und Managementsysteme ein hohes Schutzniveau für Mensch 
und Umwelt sicherstellen.  
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(3) Der Inhaber eines Betriebes gemäß § 8 lit. b ist verpflichtet, einen Sicher-
heitsbericht zu erstellen, in dem dargelegt wird, dass  
a) ein Konzept zur Verhütung schwerer Unfälle (Sicherheitskonzept im Sinne des 

Abs. 2) umgesetzt wurde und ein Sicherheitsmanagementsystem zu seiner An-
wendung vorhanden ist;  

b) die Gefahren schwerer Unfälle ermittelt und alle erforderlichen Maßnahmen zur 
Verhütung derartiger Unfälle zur Begrenzung der Folgen für Mensch und Um-
welt ergriffen wurden; 

c) die Auslegung, die Errichtung, der Betrieb und die Instandhaltung sämtlicher 
technischer Einheiten innerhalb eines Betriebes und die für ihr Funktionieren er-
forderlichen Infrastrukturen, die im Zusammenhang mit der Gefahr schwerer 
Unfälle im Betrieb stehen, ausreichend sicher und zuverlässig sind; 

d) interne Notfallpläne vorliegen, damit bei einem schweren Unfall die erforderli-
chen Maßnahmen ergriffen werden können; 

e) den zuständigen Behörden ausreichende Informationen für Entscheidungen für 
die Flächenwidmung (§ 12 Abs. 4a und § 14 Abs. 7 Raumplanungsgesetz) zur 
Verfügung stehen. 
Weist der Inhaber eines Betriebes gemäß § 8 lit. b nach, dass von bestimmten 
Stoffen oder technischen Einheiten innerhalb eines Betriebes keine Gefahr eines 
schweren Unfalls ausgehen kann, so müssen diese im Sicherheitsbericht nicht 
berücksichtigt werden. Auf Antrag des Inhabers eines Betriebes hat die Behörde 
mit Bescheid über die Zulässigkeit dieser Einschränkung des Sicherheitsberich-
tes abzusprechen.  
(4) Bei Neuerrichtung oder Änderung eines Betriebes gemäß § 8 lit. b ist der 

Behörde spätestens drei Monate vor der Neuerrichtung oder Änderung ein vorläufi-
ger Sicherheitsbericht vorzulegen; falls der Betrieb erst zu einem Zeitpunkt nach 
dessen Inbetriebnahme in den Anwendungsbereich dieses Abschnitts fällt (§ 8 
lit. b), ist dieser unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von drei Monaten nach 
diesem Zeitpunkt vorzulegen. Dieser hat jene Teile des Sicherheitsberichtes zu um-
fassen, die die technische Grundkonzeption und Auslegung der Einrichtungen in 
Bezug auf die im Betrieb vorhandenen gefährlichen Stoffe und die damit verbunde-
ne Gefahrenermittlung und -bewertung betreffen. Der vollständige Sicherheitsbe-
richt ist der Behörde binnen angemessener Frist vor Inbetriebnahme zu übermitteln. 
Die Behörde hat innerhalb einer angemessenen Frist nach Eingang des Berichtes 
dem Inhaber eines Betriebes die Ergebnisse ihrer Prüfung des Sicherheitsberichtes, 
gegebenfalls nach Anforderung zusätzlicher Informationen, mitzuteilen oder den 
Betrieb gemäß § 12 Abs. 3 zu untersagen. 

(5) Bei einer Änderung des Betriebes, aus der sich erhebliche Auswirkungen für 
die Gefahren im Zusammenhang mit schweren Unfällen ergeben können, hat der 
Inhaber eines Betriebes im Sinne des § 8 lit. a das Sicherheitskonzept, der Inhaber 
eines Betriebes im Sinne des § 8 lit. b den Sicherheitsbericht zu überprüfen und er-
forderlichenfalls zu ändern; die Behörde ist vor der Änderung des Sicherheitsbe-
richtes entsprechend zu informieren. Der Inhaber eines Betriebes hat den Sicher-
heitsbericht oder das Sicherheitskonzept zu überprüfen und zu aktualisieren, wenn 
geänderte Umstände oder neue sicherheitstechnische Kenntnisse dies erfordern, 
mindestens jedoch alle fünf Jahre; der geänderte Sicherheitsbericht ist der Behörde 
ehestmöglich zu übermitteln.  

(6) Inhaber eines Betriebes gemäß § 8 lit. b haben nach Anhörung des Betriebs-
rates oder, wenn ein solcher nicht besteht, der Beschäftigten einschließlich des rele-
vanten langfristig beschäftigten Personals von Subunternehmen einen internen Not-
fallplan für Maßnahmen innerhalb des Betriebes zu erstellen; die Ziele des internen 
Notfallplanes entsprechen denen des § 29a Abs. 3 Katastrophenhilfegesetz; er hat 
die in Anhang IV Z. 1 der Richtlinie 96/82/EG genannten Informationen zu enthal-
ten. Dieser interne Notfallplan ist der Behörde spätestens sechs Wochen vor der In-
betriebnahme anzuzeigen und auf Verlangen vorzulegen; falls der Betrieb erst zu 
einem Zeitpunkt nach dessen Inbetriebnahme in den Anwendungsbereich dieses 
Abschnitts fällt (§ 8 lit. b), hat dies unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb eines 
Jahres nach diesem Zeitpunkt zu erfolgen. Er ist spätestens alle drei Jahre zu über-
prüfen, zu erproben sowie erforderlichenfalls zu überarbeiten und im Hinblick auf 
Veränderungen im Betrieb und in den Notdiensten sowie auf neue Erkenntnisse und 
Erfahrungen zu aktualisieren.  

(7) Die Landesregierung kann mit Verordnung nähere Bestimmungen erlassen 
über Inhalt und Form von 
a) Sicherheitskonzepten; 
b) Sicherheitsberichten; 
c) internen Notfallplänen. 
 

§ 111) 
Besondere Informationspflichten 

(1) Zwischen benachbarten Betrieben im Sinne des § 8, bei denen aufgrund ihrer 
Verzeichnisse gefährlicher Stoffe, ihres Standortes und ihrer Nähe zueinander eine 
erhöhte Wahrscheinlichkeit schwerer Unfälle besteht oder diese Unfälle folgen-
schwerer sein können, hat ein Austausch zweckdienlicher Informationen stattzufin-
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den, die für das Sicherheitskonzept bei Betrieben im Sinne des § 8 lit. a oder für 
den Sicherheitsbericht und den internen Notfallplan bei Betrieben im Sinne des § 8 
lit. b von Bedeutung sind.  

(2) Der Inhaber eines Betriebes gemäß § 8 lit. b hat 
a) die von einem schweren Unfall in einem Betrieb möglicherweise betroffenen 

Personen und die möglicherweise betroffenen Einrichtungen mit Publikumsver-
kehr, insbesondere Schulen und Krankenhäuser, über die Gefahren, die Sicher-
heitsmaßnahmen und das richtige Verhalten im Falle eines schweren Unfalls in 
regelmäßigen Abständen, längstens alle fünf Jahre, in geeigneter Form zu in-
formieren; die Inhaber von unter Abs. 1 fallenden Betrieben haben diese Infor-
mationen gemeinsam auszuarbeiten; diese Informationen sind alle drei Jahre zu 
überprüfen, erforderlichenfalls zu aktualisieren und der Öffentlichkeit ständig 
zugänglich zu machen; diese Informationspflicht umfasst auch Personen außer-
halb des Bundesgebietes im Falle möglicher grenzüberschreitender Auswirkun-
gen eines schweren Unfalls; 

b) der Öffentlichkeit den Sicherheitsbericht und das für den Betrieb zu erstellende 
Verzeichnis der gefährlichen Stoffe zugänglich zu machen; Geschäfts- und Be-
triebsgeheimnisse enthaltende Teile dürfen ausgenommen werden. 
(3) Die Landesregierung kann über Inhalt und Form der Informationen gemäß 

Abs. 2 mit Verordnung nähere Bestimmungen erlassen.  
 

§ 121) 
Pflichten der Behörde 

(1) Die Behörde hat für jeden unter diesen Abschnitt fallenden Betrieb ein In-
spektionsprogramm (ein der Art des Betriebes angemessenes System von Inspekti-
onen oder sonstigen Kontrollmaßnahmen) zu erstellen und auf der Grundlage dieses 
Inspektionsprogramms die Einhaltung der Pflichten des Betriebsinhabers planmäßig 
und systematisch zu überwachen. Das Inspektionsprogramm muss für die Überprü-
fung der betriebstechnischen, organisatorischen und managementspezifischen Sys-
teme des jeweiligen Betriebes geeignet sein, und zwar insbesondere dahingehend, 
ob der Betriebsinhaber im Zusammenhang mit den betriebsspezifischen Tätigkeiten 
die zur Verhütung schwerer Unfälle erforderlichen Maßnahmen ergriffen hat, ob 
der Inhaber eines Betriebes angemessene Mittel zur Begrenzung der Folgen schwe-
rer Unfälle vorgesehen hat, ob die im Sicherheitsbericht oder in anderen Berichten 
enthaltenen Angaben und Informationen die Gegebenheiten in dem Betrieb wieder-
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geben und – bei Betrieben im Sinne des § 8 lit. b – ob die Informationen gemäß 
§ 11 Abs. 2 lit. a oder die in einer Verordnung gemäß § 11 Abs. 3 genannten Infor-
mationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. 

(2) Die Fristen für die Überprüfung der Betriebe im Sinne des § 8 lit. a sind im 
jeweiligen Inspektionsprogramm festzulegen. Betriebe im Sinne des § 8 lit. b sind 
längstens alle zwölf Monate zu überprüfen, es sei denn, die Behörde hat im Inspek-
tionsprogramm auf der Grundlage einer systematischen Bewertung der Gefahren 
schwerer Unfälle des in Betracht kommenden Betriebes anderes festgelegt. Über 
jede Überprüfung ist eine Niederschrift zu verfassen.  

(3) Die Behörde hat die Inbetriebnahme oder das Weiterführen des Betriebes 
ganz oder teilweise zu untersagen, wenn die vom Betriebsinhaber getroffenen Maß-
nahmen zur Verhütung schwerer Unfälle oder zur Begrenzung von Unfallfolgen 
nach dem Stand der Technik eindeutig unzureichend sind. Gleiches gilt, wenn der 
Inhaber eines Betriebes die nach diesem Abschnitt erforderlichen Mitteilungen, Be-
richte oder sonstigen Informationen nicht fristgerecht übermittelt und deshalb eine 
Beurteilung des Betriebes nach dem Stand der Technik nicht gewährleistet ist. Die 
Untersagung ist aufzuheben, wenn die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. 

(4) Nach dem Eintritt eines schweren Unfalls hat die Behörde dem Inhaber des 
Betriebes allenfalls erforderliche Empfehlungen, um die Wiederholung eines sol-
chen Unfalls zu vermeiden, zu erteilen. 

(5) Die Behörde hat folgende Daten in einem Register zu sammeln: 
a) die nach § 9 Abs. 2 gemeldeten Betriebe; 
b) nach einem schweren Unfall Datum, Uhrzeit und Ort des Unfalls, Name des In-

habers und Anschrift des Betriebes, Kurzbeschreibung der Umstände, Angabe 
der beteiligten gefährlichen Stoffe und der unmittelbaren Folgen für Mensch 
und Umwelt sowie Kurzbeschreibung der getroffenen Sofortmaßnahmen und 
der zur Vermeidung einer Wiederholung eines solchen Unfalls unmittelbar not-
wendigen Sicherheitsvorkehrungen; 

c) Ausfertigungen der Bescheide gemäß § 10 Abs. 3. 
Die in lit. b genannten Angaben sind erforderlichenfalls nach Durchführung ei-
ner Inspektion zu ergänzen. Die gesammelten Daten sind an die Kommission 
der Europäischen Gemeinschaft weiterzuleiten. 
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4. Abschnitt1) 
Umwelthaftung 

 
§ 12a1) 

Anwendungsbereich,  
Umweltschäden verursachende berufliche Tätigkeiten 

(1) Schädigungen der natürlichen Lebensräume, der geschützten Arten und des 
Bodens (Umweltschäden) müssen nach den Bestimmungen dieses Abschnittes ver-
mieden und saniert werden. 

(2) Dieser Abschnitt gilt für Schädigungen der natürlichen Lebensräume und der 
geschützten Arten, die verursacht werden 
a) durch berufliche Tätigkeiten, die im Anhang III der Richtlinie 2004/35/EG auf-

gezählt sind, wie z.B. der Betrieb von Anlagen, die nach § 77a in Verbindung 
mit Anlage 3 der Gewerbeordnung 1994, nach § 37 Abs. 1 in Verbindung mit 
Anhang 5 des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 oder nach § 121 des Mineralroh-
stoffgesetzes einer Bewilligung bedürfen, oder 

b) durch andere beruflichen Tätigkeiten, wenn die Schädigung vorsätzlich oder 
fahrlässig erfolgt. 
(3) Dieser Abschnitt gilt für Schädigungen des Bodens, die verursacht werden 

a) durch den Betrieb von IPPC-Anlagen gemäß § 3, 
b) durch die Verwendung, Lagerung, Freisetzung, innerbetriebliche Beförderung 

oder das Abfüllen von Pflanzenschutzmitteln zum Zweck der Anwendung im 
Rahmen einer beruflichen Tätigkeit oder 

c) durch jedes absichtliche Ausbringen genetisch veränderter Organismen in die 
Umwelt. 
(4) Dieser Abschnitt gilt nicht für Umweltschäden, die verursacht werden 

a) durch bewaffnete Konflikte oder terroristische Angriffe; 
b) durch außergewöhnliche, unabwendbare und nicht beeinflussbare Naturereignisse; 
c) durch Tätigkeiten, deren Hauptzweck die Landesverteidigung oder die interna-

tionale Sicherheit sind; 
d) durch Tätigkeiten, deren alleiniger Zweck der Schutz vor Naturkatastrophen ist; 
e) durch Tätigkeiten, welche die Behörde gemäß den Vorschriften zur Umsetzung 

von Art. 6 Abs. 3 und 4 oder Art. 16 der Richtlinie 92/43/EWG oder Art. 9 der 
Richtlinie 79/409/EWG genehmigt hat, wenn die Schädigung der geschützten Ar-
ten oder der natürlichen Lebensräume in den zuvor ermittelten nachteiligen Aus-
wirkungen besteht. 
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(5) Dieser Abschnitt gilt nicht für Umweltschäden, die durch eine nicht klar ab-
gegrenzte Verschmutzung verursacht werden, wenn kein ursächlicher Zusammen-
hang zwischen dem Umweltschaden und den Tätigkeiten einzelner Betreiber festge-
stellt werden kann. 

(6) Weitergehende Verpflichtungen aus anderen Rechtsvorschriften, die die Ver-
meidung und Sanierung von Umweltschäden regeln, bleiben unberührt. 

 
§ 12b1) 

Vermeidung von Umweltschäden 

(1) Wenn die unmittelbare Gefahr eines Umweltschadens besteht, dann muss der 
Betreiber unverzüglich die erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen treffen, um den 
Umweltschaden zu verhindern oder zu minimieren.  

(2) Wenn der Betreiber die unmittelbare Gefahr nicht abwenden kann, dann 
muss er unverzüglich die Behörde über alle bedeutsamen Aspekte des Sachverhal-
tes informieren. 

(3) Die Behörde kann von jedem in Frage kommenden Betreiber zur Beurtei-
lung der Situation jederzeit Informationen über eine unmittelbare Gefahr eines 
Umweltschadens oder über den Verdacht einer solchen Gefahr verlangen. Die Or-
gane der Behörde und die zugezogenen Sachverständigen sind berechtigt, Liegen-
schaften und Anlagen zu betreten sowie Proben zu ziehen. Der Betreiber muss alle 
Informationen unverzüglich vorlegen; er muss weiters das Betreten der Liegen-
schaften und Anlagen sowie die Probenziehung dulden und im erforderlichen Aus-
maß mitwirken. 

(4) Der Behörde obliegt es zu ermitteln, welcher Betreiber die unmittelbare Ge-
fahr des Umweltschadens verursacht hat. Wenn der Betreiber die erforderlichen 
Vermeidungsmaßnahmen nicht oder nicht rechtzeitig ergreift, dann muss die Be-
hörde mit Bescheid dem Betreiber die erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen vor-
schreiben. Bei Gefahr im Verzug darf die Behörde zur Herstellung des gebotenen 
Zustandes Zwangsbefugnisse ohne vorangegangenes Verfahren ausüben. 

 
§ 12c1) 

Sanierung von Umweltschäden 

(1) Wenn ein Umweltschaden eingetreten ist, dann muss der Betreiber unver-
züglich 
a) die Behörde informieren;  
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b) alle praktikablen Vorkehrungen treffen, um den Umweltschaden zu kontrollie-
ren, einzudämmen oder auf sonstige Weise zu behandeln, um weitere Umwelt-
schäden und nachteilige Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit zu be-
grenzen oder zu vermeiden; und 

c) mögliche Sanierungsmaßnahmen ermitteln und der Behörde zur Erlassung eines 
Bescheides nach Abs. 5 vorlegen; bei der Ermittlung der Sanierungsmaßnahmen 
muss der Betreiber die Rahmenbedingungen des Anhanges II der Richtlinie 
2004/36/EG beachten. 
(2) Wenn der Behörde ein Umweltschaden bekannt wird, dann muss sie die we-

sentlichen Daten über den Umweltschaden im Internet auf ihrer Homepage veröf-
fentlichen. 

(3) Der Behörde obliegt es zu ermitteln, welcher Bertreiber den Umweltschaden 
verursacht hat. Die Behörde ist berechtigt, vom Betreiber eine Bewertung des Um-
weltschadens und alle erforderlichen Informationen (einschließlich der praktikablen 
Vorkehrungen) über den Umweltschaden zu verlangen. Der Betreiber muss die Be-
wertung und die erforderlichen Informationen (einschließlich der praktikablen Vor-
kehrungen) unverzüglich der Behörde vorlegen. Die Organe der Behörde und die 
zugezogenen Sachverständigen sind berechtigt, Liegenschaften und Anlagen zu be-
treten sowie Proben zu ziehen. Der Betreiber muss dies dulden und im erforderli-
chen Ausmaß mitwirken. 

(4) Wenn der Betreiber nicht rechtzeitig geeignete praktikable Vorkehrungen 
trifft, dann muss die Behörde die praktikablen Vorkehrungen mit Bescheid vor-
schreiben. Bei Gefahr im Verzug darf die Behörde zur Herstellung des gebotenen 
Zustandes Zwangsbefugnisse ohne vorangegangenes Verfahren ausüben. 

(5) Die Behörde muss die Sanierungsmaßnahmen dem Betreiber mit Bescheid 
vorschreiben; dabei muss sie die Rahmenbedingungen des Anhanges II der Richtli-
nie 2004/35/EG beachten. Die Behörde muss den Bescheid ohne unnötigen Auf-
schub, spätestens aber innerhalb von sechs Monaten erlassen. Der wesentliche In-
halt des Bescheides muss im Internet auf der Homepage der Behörde veröffentlicht 
werden. 

(6) Wenn mehrere Umweltschäden eingetreten sind und nicht alle gleichzeitig 
saniert werden können, dann kann die Behörde entscheiden, welcher Umweltschaden 
zuerst saniert wird. Bei ihrer Entscheidung berücksichtigt die Behörde insbesonde-
re: Art, Ausmaß und Schwere der einzelnen Umweltschäden, Möglichkeiten einer 
natürlichen Wiederherstellung und die Risiken für die menschliche Gesundheit. 

 

§ 12d1) 
Rechte und Pflichten des Liegenschaftseigentümers 

(1) Der Liegenschaftseigentümer muss die Vermeidungsmaßnahmen, die prakti-
kablen Vorkehrungen und die Sanierungsmaßnahmen, die auf seinem Grundstück 
erforderlich sind, dulden. 

(2) Der Liegenschaftseigentümer hat Anspruch auf Ersatz der vermögensrechtli-
chen Nachteile, die er durch die Maßnahmen und Vorkehrungen gemäß Abs. 1 er-
leidet. 

(3) Die Ersatzzahlungen gemäß Abs. 2 gehören zu den Kosten der Vermei-
dungs- und Sanierungsmaßnahmen. Sie müssen vom Betreiber getragen werden, es 
sei denn, der § 12h sieht etwas anderes vor. 

 
§ 12e1) 

Grenzüberschreitende Auswirkungen 

(1) Wenn ein Umweltschaden eingetreten ist, der Auswirkungen auf das Gebiet 
eines ausländischen Staates hat, dann muss die Behörde den ausländischen Staat 
benachrichtigen. 

(2) Die Behörde muss bei grenzüberschreitenden Umweltschäden mit den Be-
hörden der ausländischen Staaten zusammenarbeiten, damit die erforderlichen 
Vermeidungs- und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. 

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten für Mitgliedstaaten der Europäischen Union und für 
Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum. Für an-
dere Staaten gelten sie nur nach Maßgabe des Grundsatzes der Gegenseitigkeit. Be-
sondere staatsvertragliche Regelungen bleiben unberührt. 
 

§ 12f1) 
Umweltbeschwerde 

(1) Personen, die durch einen Umweltschaden in ihren Rechten verletzt werden 
können, Umweltorganisationen und der Naturschutzanwalt oder die Naturschutz-
anwältin können die zuständige Behörde auffordern, im Sinne des § 12c (Vor-
schreibung von Sanierungsmaßnahmen) tätig zu werden (Umweltbeschwerde). 

(2) Rechte im Sinne des Abs. 1 sind: 
a) der Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen; und 
b) in Bezug auf den Boden: das Eigentum und sonstige dingliche Rechte an einer 
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betroffenen Liegenschaft, nicht jedoch die Möglichkeit einer bloßen Minderung 
des Verkehrswerts. 
(3) Die Umweltbeschwerde ist schriftlich einzubringen. In der Umweltbe-

schwerde ist unter Beifügung der sachlichen Informationen und Daten das Vorlie-
gen der Voraussetzungen gemäß Abs. 1 glaubhaft zu machen. 

(4) Wenn die Behörde zur Auffassung gelangt, dass keine Beschwerdeberechti-
gung gemäß Abs. 1 und 2 gegeben ist, kein Umweltschaden vorliegt oder alle erfor-
derlichen Vorkehrungen oder Sanierungsmaßnahmen bereits getroffen worden sind, 
so hat sie hierüber einen Bescheid zu erlassen. 

 
§ 12g1) 

Parteistellung 

(1) Parteistellung im Verfahren nach § 12b Abs. 4 zur Vorschreibung der erfor-
derlichen Vermeidungsmaßnahmen und im Verfahren nach § 12c Abs. 4 zur Vor-
schreibung praktikabler Vorkehrungen haben der Betreiber und der Liegenschafts-
eigentümer, auf dessen Grundstück die Vermeidungsmaßnahmen oder die prakti-
kablen Vorkehrungen voraussichtlich durchgeführt werden müssen. 

(2) Parteistellung im Verfahren nach § 12c Abs. 5 zur Vorschreibung von Sanie-
rungsmaßnahmen haben neben dem Betreiber und dem Liegenschaftseigentümer, 
auf dessen Grundstück die Sanierungsmaßnahmen voraussichtlich durchgeführt 
werden müssen, 
a) Personen (Organisationen), die eine Umweltbeschwerde eingebracht haben; und 
b) Personen (Organisationen), die im § 12f Abs. 1 angeführt sind, wenn sie inner-

halb von zwei Wochen nach Veröffentlichung des Umweltschadens gemäß 
§ 12c Abs. 2 schriftlich erklärt haben, dass sie am Verfahren als Partei teilneh-
men wollen. 
(3) Parteistellung im Verfahren über eine Umweltbeschwerde nach § 12f haben 

der Betreiber und jene Personen (Organisationen), die eine Umweltbeschwerde ein-
gebracht haben. 

(4) Die Parteien nach Abs. 2 lit. a und b und die Parteien nach Abs. 3, soweit es 
sich um Personen (Organisationen) handelt, die eine Umweltbeschwerde einge-
bracht haben, können die Einhaltung der Vorschriften dieses Abschnittes geltend 
machen; es wird ihnen das Recht eingeräumt, Rechtsmittel zu ergreifen. Dem Na-
turschutzanwalt oder der Naturschutzanwältin steht überdies das Recht zu, Be-
schwerde an den Verwaltungsgerichtshof gemäß Art. 131 Abs. 2 B-VG zu erheben. 

 

§ 12h1) 
Kosten der Vermeidung und Sanierung 

(1) Der Betreiber muss die Kosten für die Vermeidung und die Sanierung des 
Umweltschadens tragen. In Fällen gesellschaftsrechtlicher Gesamtrechtsnachfolge 
geht die Kostentragungspflicht auf den Rechtsnachfolger über. 

(2) Wenn die Kosten bei der nach Abs. 1 zur Kostentragung verpflichteten Per-
son nicht hereingebracht werden können, dann kann der Eigentümer (jeder Mitei-
gentümer) der Liegenschaft, von der die unmittelbare Gefahr oder die Schädigung 
ausgeht, zur Kostentragung verpflichtet werden, sofern er den Anlagen oder Maß-
nahmen, von denen die unmittelbare Gefahr oder die Schädigung ausgeht, zuge-
stimmt oder sie freiwillig geduldet und ihm zumutbare Abwehrmaßnahmen unter-
lassen hat. Dies gilt auch für den Rechtsnachfolger des Liegenschaftseigentümers, 
wenn er von den Anlagen oder Maßnahmen, von denen die unmittelbare Gefahr oder 
die Schädigung ausgeht, Kenntnis hatte oder bei gehöriger Aufmerksamkeit Kennt-
nis haben musste. 

(3) Die nach Abs. 1 oder 2 zur Kostentragung verpflichtete Person hat Anspruch 
auf Ersatz der angemessenen Kosten für die Vermeidungs- und Sanierungsmaß-
nahmen durch das Land, wenn sie nachweist, dass die unmittelbare Gefahr oder der 
Umweltschaden 
a) durch einen Dritten verursacht worden ist, obwohl alle geeigneten Sicherheits-

vorkehrungen getroffen worden sind, oder 
b) auf die Befolgung von Aufträgen oder Anordnungen einer Verwaltungsbehörde 

zurückzuführen ist und diese Aufträge oder Anordnungen nicht infolge von 
Emissionen oder Vorfällen ergangen sind, die durch die eigene Tätigkeit des 
Betreibers verursacht worden sind. 
(4) Die Behörde entscheidet über den Kostenersatz mit Bescheid über Antrag der 

zur Kostentragung verpflichteten Person. Der Betreiber, der die Vermeidungs- oder 
Sanierungsmaßnahmen durchgeführt hat, muss den Kostenersatz spätestens drei 
Jahre nach Durchführung der Vermeidungs- oder Sanierungsmaßnahmen beantra-
gen; im Übrigen muss der Kostenersatzanspruch im Verfahren zur bescheidmäßigen 
Vorschreibung der Kosten geltend gemacht werden. 

 
§ 12i1) 

Kosten der Behörde 

(1) Der Betreiber muss alle Kosten tragen, die der Behörde im Zusammenhang 
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mit der Vermeidung und Sanierung eines Umweltschadens notwendigerweise ent-
standen sind. Dazu gehören insbesondere auch die Kosten für die Prüfung des Um-
weltschadens und der unmittelbaren Gefahr eines solchen Schadens, die Kosten für 
die Prüfung von alternativen Maßnahmen, für die Aufsicht und Überwachung, für 
die Durchsetzung der Maßnahmen, für die Ausübung von Zwangsbefugnissen und 
für die Datensammlung. Die Kosten beinhalten neben den Barauslagen insbesondere 
den Personal- und Sachaufwand der Behörde und die anteiligen Gemeinkosten. Der 
§ 12h Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 2 gilt sinngemäß. 

(2) Der Abs. 1 gilt nicht für Kosten der Behörde, die im Zusammenhang mit 
Vermeidungs- oder Sanierungsmaßnahmen entstanden sind, hinsichtlich derer die 
zur Kostentragung verpflichtete Person einen Ersatzanspruch nach § 12h Abs. 3 hat. 

(3) Die Behörde muss der zur Kostentragung verpflichteten Person ihre Kosten 
mit Bescheid vorschreiben. 

(4) Die Landesregierung kann die Verfahrens- und Verwaltungskosten mit Ver-
ordnung pauschalieren. Sie kann dabei nach der Art des Aufwandes, z.B. nach Per-
sonal- oder Sachaufwand, oder auch nach der Tätigkeit, z.B. Durchführung eines Au-
genscheins oder Erlassung eines Bescheides, unterscheiden. 

 
§ 12j1) 

Ausländische Verfahren 

Wenn die Behörde einen Umweltschaden feststellt, der in einem ausländischen 
Staat verursacht worden ist, dann kann sie die Europäische Kommission und den in 
Betracht kommenden ausländischen Staat benachrichtigen, Empfehlungen für die 
Durchführung von Vermeidungs- und Sanierungsmaßnahmen geben und sich um 
die Erstattung der Kosten bemühen, die im Zusammenhang mit der Durchführung 
von Vermeidungs- und Sanierungsmaßnahmen angefallen sind. 

 
5. Abschnitt2) 

Behörden, Straf- und Übergangsbestimmungen Schlussbestimmungen 

§ 133) 
Behörde 

(1) Behörde im Sinne dieses Gesetzes ist, soweit dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt, die Bezirkshauptmannschaft. 
                                                           
1) Fassung LGBl.Nr. 3/2010 
2)  Fassung LGBl.Nr. 5/2004, 3/2010 
3)  Fassung LGBl.Nr. 5/2004, 26/2006 

(2) Die Bezirkshauptmannschaft hat das Verfahren sowie die Erteilung von Auf-
lagen, Befristungen und Bedingungen mit den anderen zuständigen Behörden zu 
koordinieren, wenn nach anderen Vorschriften eine Genehmigung, eine Bewilli-
gung, sonst ein Bescheid oder eine Anzeige erforderlich ist. 

 

§ 141) 
Überwachung 

Den Organen der Behörde sowie den zugezogenen Sachverständigen ist zur Prü-
fung, ob die Bestimmungen dieses Gesetzes oder der aufgrund dieses Gesetzes er-
lassenen Verordnungen eingehalten werden, Zutritt zu allen in Frage kommenden 
Teilen von Liegenschaften zu ermöglichen, Einsicht in die betreffenden Unterlagen 
zu gewähren und die erforderliche Auskunft zu erteilen. Dies gilt auch für die Über-
prüfung der Einhaltung von Bescheiden, die aufgrund dieses Gesetzes ergangen 
sind. Im Übrigen sind die §§ 39 und 40 des Baugesetzes sinngemäß anzuwenden. 
 

§ 152) 
Strafbestimmungen 

(1) Eine Übertretung begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, wer 
a) Anlagen, die nach diesem Gesetz bewilligungspflichtig sind, ohne Bewilligung 

errichtet oder betreibt; 
b) Vorhaben abweichend von Bewilligungen, die aufgrund dieses Gesetzes erteilt 

wurden, ausführt;  
c) die in Bescheiden, die aufgrund dieses Gesetzes ergangen sind, enthaltenen Ver-

fügungen nicht befolgt; 
d) gegen die Meldepflicht nach § 7 Abs. 7 und die Bestimmungen der Verordnung 

(EG) Nr. 166/2006 verstößt;  
e) gegen die Pflichten nach den §§ 9, 10 oder 11 verstößt; 
f) gegen die Pflichten nach § 12b Abs. 1, 2 oder 3 oder nach § 12c Abs. 1 oder 3 

verstößt; 
g) eine Überprüfung gemäß § 14 nicht duldet oder unrichtige oder unvollständige 

Angaben macht. 
(2) Übertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer 

Geldstrafe bis zu 20.000 Euro zu bestrafen. 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
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§ 161) 
Übergangsbestimmungen für IPPC-Anlagen 

(1) Eine bestehende Anlage muss den Anforderungen des § 6 entsprechen 
a) bis zum 31. Oktober 2007, wenn sie vor Ablauf des 31. Oktober 1999 rechts-

kräftig bewilligt wurde oder ein Bewilligungsverfahren am 31. Oktober 1999 
anhängig war und diese Anlage bis zum 31. Oktober 2000 in Betrieb genommen 
wurde; 

b) ehestmöglich, wenn sie nicht unter lit. a fällt und vor dem 18. Mai 2001 rechts-
kräftig bewilligt wurde. 
(2) Der Anlageninhaber hat der Behörde im Falle des Abs. 1 lit. a rechtzeitig, im 

Falle des Abs. 1 lit. b ehestmöglich die Maßnahmen mitzuteilen, die er zur Erfül-
lung der Anforderungen des § 6 getroffen hat oder treffen wird. Sind die vom Anla-
geninhaber mitgeteilten Anpassungsmaßnahmen nicht ausreichend, so hat die Be-
hörde die entsprechenden Maßnahmen mit Bescheid anzuordnen. § 7 Abs. 1 und 2 
gilt sinngemäß. 

 
§ 172) 

Übergangsbestimmungen für Seveso-II-Betriebe 

(1) Der Inhaber eines am 21. Jänner 2004 bestehenden, unter § 8 fallenden Be-
triebes hat der Behörde ehestmöglich die Angaben gemäß § 9 Abs. 2 zu übermit-
teln.  

(2) Der Inhaber eines am 21. Jänner 2004 bestehenden, unter § 8 lit. a fallenden 
Betriebes hat ehestmöglich ein Sicherheitskonzept (§ 10 Abs. 2) auszuarbeiten, zu 
verwirklichen und zur Einsicht der Behörde bereitzuhalten.  

(3) Der Inhaber eines am 21. Jänner 2004 bestehenden, unter § 8 lit. b fallenden 
Betriebes hat der Behörde ehestmöglich einen Sicherheitsbericht (§ 10 Abs. 3) zu 
übermitteln. 

(4) Der Inhaber eines am 21. Jänner 2004 bestehenden, unter § 8 lit. b fallenden 
Betriebes hat der Behörde ehestmöglich einen internen Notfallplan im Sinne des 
§ 10 Abs. 6 anzuzeigen und auf Verlangen vorzulegen. 

(5) Bis zur Vorlage eines Sicherheitsberichtes nach Abs. 3 bzw. eines internen 
Notfallplanes nach Abs. 4 gelten die einschlägigen Informationen, die der Behörde 
aufgrund des § 29a Abs. 2 Katastrophenhilfegesetz zur Verfügung gestellt wurden, 
als Sicherheitsbericht bzw. interner Notfallplan. 
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(6) Innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten einer Verordnung gemäß 
§ 10 Abs. 7 lit. a sind die Sicherheitskonzepte um jene Angaben zu ergänzen, die 
nach dieser Verordnung erforderlich sind, von den bestehenden Sicherheitskonzep-
ten aber nicht erfasst werden. 

(7) Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten einer Verordnung gemäß § 10 
Abs. 7 lit. b sind die Sicherheitsberichte um jene Angaben zu ergänzen, die nach 
dieser Verordnung erforderlich sind, von den bestehenden Sicherheitsberichten aber 
nicht erfasst werden. 

 
§ 181) 

Übergangsbestimmungen für die Umwelthaftung 

Die Bestimmungen über die Umwelthaftung gelten nicht für Umweltschäden, 
wenn die schadensverursachenden Emissionen, Ereignisse oder Vorfälle 
a) vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes stattgefunden haben; oder 
b) auf eine Tätigkeit zurückzuführen sind, die vor dem Inkrafttreten dieses Geset-

zes beendet worden ist; oder 
c) länger als 30 Jahre zurückliegen. 

 
 

§ 19 
Inkrafttretensbestimmungen zur Novelle LGBl.Nr. ../2012 

 
Der § 7a in der Fassung LGBl.Nr. ../2012 tritt am 1. Jänner 2013 in Kraft. 
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